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. Dos Weit iſ ein Arthene, Wilzeorhiee, ſcht kure und deniic

vollſtändige Zuſammenſtellung des geltenden Ordensrechtes. Es iſt je

gelehrte Erörterung vermieden. Die Kanones und die noch geltenden D

krete werden einfach unter dem Strich zitiert. So kann es wie kaum ein

anderes auch den Laienordensgenoſſenſchaften empfohlen werden. Bemerkt

muß werden, daß der can. 538, § 1, einfach erklärt, daß ein Profeſſe mit

einfachen Gelübden durch einen Schenkungsvertrag unter Lebenden ſich

des Eigentumsrechtes auf ſein Vermögen nicht entäußern darf; es ſteht aber

nicht dabei „ohne Empfang einer gleichwertigen Schenkung“. — Vom Prae-

kectus oder Magister spiritus der Ordenskleriker ſagt Janſen, daß er „Beich

vater der Religioſen ſein darf, die ſeiner Leitung unterſtellt ſind, da ein dies⸗

bezügliches Verbot nicht beſteht“. Es ſteht allerdings im Kodex kein Wort

weder dafür, noch eines dagegen. Es werden nur von ihm die gleichen Fähig⸗

keiten wie beim Novizenmeiſter verlangt. Dieſer darf ſeine Novizen freilich

nur dann beichthören, wenn ſie aus einem wichtigen und dringenden Grund

in einzelnen Fällen aus freien Stücken bitten. Man hat daher den Präfekten

der Ordenskleriker vielfach als ihren Obern betrachtet, von dem der oan. 518,

§2, gilt: Superiores religiosi potestatem audiendi confessiones habentes

possunt . confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua et

motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum

habitus ne agant. Es iſt nun auf eine Anfrage durch die Commissio

ab interpretando Codice juris canonici ſchon am 29. September 1918 die

Antwort erfolgt: Juoniam Studentes partem a Communitate aliquo modo

sejunctum efformant, respectu eorum observandus est can. 518, § 2. Daraus

folgt, daß alſo in jenen Ordensſtudienhäuſern der Präfekt oder Magiſter

als ihr Oberer gilt, wo die Kleriker nicht voll und ganz und unmittelbar

unter der Leitung des Hausobern ſtehen, ſondern zunächſt unter dem erſteren.

Hinſichtlich der Anteilnahme an den Privilegien wäre doch zu erwähnen,

daß die Anſicht über den Fortbeſtand derſelben gewiß probabel iſt nach der

Anſicht von angeſehenen Theologen, wie Prümmer, Damen⸗Aertnys, Bran⸗

dys, Creuſen⸗Vermeerſch. Auch die Textierung des Kanons iſt zweifelhaft,

da das concessa kuerint als der Konjunktiv des Perfektums oder als kuturum

exactum gefaßt werden kann. Nach can. 15 aber leges irritantes et inhabili⸗

tantes in dubio juris non urgent. — S. 248 wäre wohl die Zuſammen⸗

ſtellung der Ausſchließungsgründe von der vox activa bei der Wahl nach

dem gemeinen Recht angezeigt, wie ſie Leitner beim Ordensrecht (Handbuch

des kaͤtholiſchen Kirchenrechtes S. 300 ff.) bietet. Ebenſo ſollten die Gründe

ſchön zuſammengeſtellt ſein, welche der Gültigkeit oder Erlaubtheit einer

Wahl bezüglich der vox passiva en

tgegenſtehen, wie ſie Leitner, 4. . . 30⁷³

anführt.

P. Franz Mair C. Ss. R.

Mautern (Steiermark).

2) Katholiſche Kirche und moderner Staat. Von Dr Karl Böckenhoff

Neu bearbeitet von Dr Albert M. Koeniger, o. ö. Profeſſor des

Kirchenrechtes und der Kirchenrechtsgeſchichte an der Univerſität Bonn

(206). Köln 1920, J. P. Bachem.

Es iſt lebhaft zu begrüßen daß die wertvollen Vorleſungen, die Böcken

hoff in Straßburg 1909/10 über das Rechtsverhältnis der katholiſchen Kirche

zum modernen Staate hielt, nach dem leider zu frühen Tode des Verfaſſers

(4 1917) von einem anerkannten Fachgelehrten neu bearbeitet wurden. Sie

verdienen es. Sie ſind heute faſt aktueller als beim erſten Erſcheinen. Di

Revolution hat in Deutſchland und in den Nachfolgeſtaaten des alten Oeſter⸗

reich die Trennung von Staat und Kirche auf die Tagesordnung geſetzt.

Eine grundſätzliche wiſſenſchaftliche Darlegung über die Stellung der Kirche

zum modernen Staate wird trotz der zahlloſen Aufſätze in Zeitungen und

ö

Zeitſchriften, die ſeither über Deit ſind, —9—
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gelehrte Erörterung vermieden. Die Kanones und die noch geltenden Dkrete werden einfach Unte dem i zitiert. So kann es wie kaum ern
anderes auch den aienordensge noſſenſchaften empfohlen werden. Bemerkt
muß werden, daß der CANn. 538, V einfach erklärt, daß ein rofeſſe mit
einfachen Elübden U ennen Schenkungsvertrag Unter Lebenden ſich
des Eigentumsrechtes auf ſein Vermögen nicht entäußern darf; E té aber
nicht dabei „ohne Empfang einer gleichwertigen enkung

70⁴ Vom Tae-
fectus oder Magister spiritus der Ordenskleriker agt Janſen, daß er „Beich
vater der Religioſen ſein darf, die ſeiner Leitung Unterſtellt ſind, da ein dies⸗
bezügliches Verbot nicht beſteht“. Es allerdings Im odex kein ort
weder afür, noch eines dagegen. Es werden nUuL von ihm die gleichen Fähig⸗
eiten wie beim Novizenmeiſter verlangt. Dieſer Ar  eine Novizen freilich
uul dann beichthören, wenn ſie aus einem wichtigen Uund dringenden Grund
in einzelnen Fällen aus freien Stücken bitten. Man hat daher den Präfekten
der Ordenskleriker ielfach als ihren ern betrachtet, von dem der CGdII 518,
§2, gilt Superiores religiosi potestatem audiendi confessiones habentes
possunt CoOonfessiones audire subditorum, 9ui ab IIIis sponte sua et
motu Proprio id pebant, at sine gravi 10 PEeT modum
hbitus agalt. Es iſt nun auf eine nufrage durch die Commissio
a interpretando Codice juris canonici ſchon September 1918 die
Antwort erfolgt: JQuoniam Studentes paàrtem 0Ommunitate aliquo modo
sejunctum efformant, respectu eorum observandus est GII. 518, Daraus
olgt, daß alſo un jenen Ordensſtudienhäuſern der Präfekt oder agiſter
als ihr Oberer gilt, die ertker nicht voll und ganz und unmittelbar
Unter der Leitung des Hausobern tehen, ondern zunächſt unter dem erſteren.
Hinſichtlich der Anteilnahme den Privilegien Are doch 3 erwähnen,
daß die Anſicht ber den Fortbeſtan derſelben gewiß robabe iſt nach der
Anſicht von angeſehenen Theologen, wie Prümmer, Damen⸗Aertny

O,

8 Bran⸗
dys, Creuſen⸗Vermeerſch. Auch die Textierung des Kanons iſt zweifelhaft,
da das COnucCessa Uuerint als der Konjunktiv des Perfektums oder als futurum
SXactum gefaßt werden kann Nach CaN. aber eges irritantes et inhabili-
tantes IN dubio juris 110  — Urgent. 248 Cre wohl die Zuſammen⸗
ſtellung der Ausſchließungsgründe von der VOX activa bei der ahl nach
dem gemeinen Recht angezeigt, wie ſie Leitner beim Ordensrecht (Han
des katholiſchen Kirchenrechtes 300 ff.) bietet. Ebenſo ollten die Gründe
hön zuſammengeſtellt ſein, der Gültigkeit oder Erlaubthei einer
ahl ezügli der VO passiva tgegenſtehen, wie ſie Leitner, E. 307,anführt. Franz Mair 88Mautern (Steiermar'k).

Katholiſche 11 und moderner au Von Dr Karl Böckenhoff
Neu bearbeitet von Dr Albert Koeniger, Profeſſor des
Kirchenrechtes und der Kirchenrechtsgeſchichte der Univerſität Bonn

bln 1920, J 0  em
Es iſt ebhaft 3 egrüßen daß die wertvollen Vorleſungen, die Böcken

hoff Iin Straßburg 1909/10 über das Rechtsverhältnis der katholiſchen Kirck
zum modernen Staate ielt, nach dem leider 3 frühen Tode des Verfaſſers

von einem anerkannten Fachgelehrte neu begarbeitet wurden. Sie
verdienen Sie ind eute Aſt aktueller als beim erſten Erſcheinen. Di
Revolution hat In Deutſchland und in den Nachfolgeſtaaten des alten Oeſter
reich die rennung von Staat Aund W auf die Tagesordnung geſetzt
mne grundſätzliche wiſſenſchaftliche Darlegung über die ellung der Kirche
zUum modernen Staate ird trotz der zahlloſen Uufſätze in Zeitungen und
Zeitſ chriften, die ſeither über den Gegenſtand erſchienen ſind, a  en Gebil⸗



willkommen ein. eubearbeitu rchli e Geſetz—
und die neueſte Literatur, die auch in aT D  einem Anhangverzeichnet iſt,ſorgfältig verwertet. Neu hinzugefügt iſt das Kapitel Das Trennungs⸗nzip und der ſozialiſtiſchete Darſtellung ſt nicht auf eblogenoder Juriſten eingeſtellt, ſondern für die Kreiſe der Gebildeten überhauptberechnet. Daraus erklärt ſich wohl die Breite, mit der B. die Bedeutungdes oder die Grenzen der Staatsſouveränität im natürlichen undgeoffenbarten Rechte behandelt werden. Bei der ermüdenden Länge der

einzelnen ſchnitte wäre eine Urze, are Zuſammenfaſſung der rgeb⸗niſſe am Schluſſe jedes Kapite  willkommen Etwas mehr Sy tematik wäre
überhaupt der ganzen Darſtellung 3 wünſchen. Wie lar und überſichtlich,ich m  E ſagen plaſtiſch, treten die drei Typen, nach welchen ſich die Reeziehungen zwiſchen 1 und Staat in der heutigen KHulturwelt charak⸗riſieren, auf wenigen Seiten bei Hufſarek, Grundri des Staatskirchen⸗rechtes (2 Aufl., Leipzig heraus! Bei Böckenhoff muß man ſich durchlangatmige Erörterungen und 30

Oſe Zitate durcharbeiten und dann ſelbſtrückſchauend das rgebni ſich zurechtlegen. Wer dieſe Mühe nicht ſcheut,rd das Buch mit großem Utzen ſtudieren.Linz Prof. Dr Groſam.

Lehrbuch der Paſtoraltheologie. and Das Prieſteramt.
Gottesdienſt und Sakramentenſpendung. Von Prälat Dr Johann Ev.
von Pruner. Dritte Auflage, völlig neu bearbeitet von Di oſef
Seitz (XVI 540) Paderborn 1920, Schöningh. 26.— un40% Teuerungszuſchla

Pruners geſchätztes Paſtoralwerk ſteht nun wieder auf der Höhe der
eit; das werden die Seelſorger nicht minder begrüßen als die Studierendender eblogie. Soweit ich In meinem ehramte den erſten Band In der Neuauflage bi jetzt eingeſehen habe, bin ich hoch befriedigt von der glücklichenH und Ordnung des Stoffes, von der Klarheit und Genauigkeit derDarſtellung, von der Vollſtändigkeit Uund Gründlichkeit, mit welcher dierundfragen der Seelſorge im allgemeinen ud dann der geſamte Gottes⸗enſt uUnd die Sakramentenſpendung der 1 auf der Grundlage desneuen Geſetzbuches behandelt werden. Wenn der zweite Band, der dieezielle Hodegetik Iin völliger Umarbeitung der Prunerſchen Grundzügeen will, das hält, was der erſte Band verſpricht, werden wir In Pruner⸗Seitz ein ideales  Lehrbuch der Paſtoraltheologie nach dem Kodex Und für

die eelſorglichen Vorausſetzungen der Zeit eſitzen könnte
und dort die ae  1  1  E Entwicklung einzelner ſeelſorglicher Inſtitu⸗onen nachgetragen und Ddie dogmatiſche Begründung der kirchlichen Dis⸗ziplin kurz beigegeben werden. Homiletik, Katechetik, Liturgik un Ubri.ziſtik ſind, en  rechend der ntwicklung, das theologiſche Fach deraſtoralth eologie hat, ausgeſchieden.

Vi EV nzelnen habe ich notiert: E private Applikation fürverſtorbene Nichtgetaufte, Häretiker Uund Schismatiker ohne Zuſammenhangmit der Sepultur iſt nach dem odex nicht mehr verwehrt (Ef. MII. 809)
205 Daß exkommunizierte Prieſter das Bußſakrament mangels der

Jurisdiktion ungülti penden, iſt In dieſer Allgemeinheit unrichtig. Richtig
nd genau wird die Frage 297 behandelt. 249 Die Bei  1 1

vor der Kommunion iſt ungenügend behandelt. — S. 252: Als „Unfähig“r heiligen Kommunion ſind theologiſch nur jene 3 bezeichnen, die das
iligſte Sakrament nicht gültig empfangen können. Die QAre Unterſcheidungviſchen den Erforderniſſen zum gültigen und zum erlaubten Empfang

fe It hier ÜUberha ſie iſt aber theoretiſch und1eU ſam 296
Was hier über die Approbation geſagt wird, iſt voll ſprachlicher Härten und

dex das trideeckt den Anſchein, als der Ko 1830 che Recht ela en.


